
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

3. Kaufmannsgerichte

urn:nbn:de:bsz:31-190058

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-190058


Juſtizverwaltung

b) wegen der von Privatperſonen unternommenen Hemmung des

Leinpfads ;

c) wegen der Beſchädigungen , die Schiffer und Flößer während ihrer

Fahrt oder beim Anlanden anderen verurſacht haben ;

d) wegen der den Eigentümern der Zugpferde beim Heraufziehen der

Schiffe zur Laſt gelegten Beſchädigungen von Grundeigentum .

3. Die unmittelbare Dienſtaufſicht über das Landgericht Mannheim als

Obergericht ſteht dem Juſtizminiſterium zu , die unmittelbare Dienſtaufſicht

über die Amtsgerichte als Rheinſchiffahrtsgerichte führen die Landgerichte nach

Maßgabe der Anordnungen des Juſtizminiſteriums .

2 . Gewerbegerichte .

1. Gewerbegerichte ſind eingerichtet in den Städten : Baden , Bruchſal ,

Durlach , Eberbach , Freiburg , Furtwangen , Heidelberg , Hornberg , Karlsruhe ,

Kehl , Konſtanz , Lahr , Lörrach , Mannheim , Offenburg , Pforzheim , Raſtatt,

Schwetzingen , Singen , Triberg , Villingen , Weinheim .

2. Die Gewerbegerichte ſind ohne Rückſicht auf den Wert des Streitgegen⸗

ſtandes zuſtändig für die Entſcheidung der im Gewerbegerichtsgeſetz näher

bezeichneten Arbeitsſtreitigkeiten zwiſchen Arbeitern einerſeits und Arbeit⸗

gebern andererſeits ſowie zwiſchen Arbeitern desſelben Arbeitgebers .

3. Die unmittelbare Dienſtaufſicht über die Gewerbegerichte führen die

Landgerichte .

3 . Kaufmannsgerichte .

1. Kaufmannsgerichte ſind eingerichtet in den Städten : Baden , Freiburg ,

Heidelberg , Karlsruhe , Konſtanz , Lahr , Lörrach , Mannheim , Offenburg,

Pforzheim .
2. Die Kaufmannsgerichte ſind ohne Rückſicht auf den Wert des Streit⸗

gegenſtandes zuſtändig zur Entſcheidung der im Kaufmannsgerichtsgeſetz
näher bezeichneten Streitigkeiten aus dem Dienſt⸗ oder Lehrverhältnis zwiſchen

Kaufleuten einerſeits und Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen
andererſeits .

3. Die unmittelbare Dienſtaufſicht über die Kaufmannsgerichte führen

die Landgerichte .

4 . Gemeindegerichte .

1. In jeder Gemeinde beſteht ein Gemeindegericht . Die Gemeindegerichts —

barkeit wird durch den Bürgermeiſter als Gemeinderichter ausgeübt . Auf Au

trag des Bürgermeiſters kann das Amt des Gemeinderichters durch Veſchluß

des Gemeinderats einem anderen Mitglied des Gemeinderats übertragen

werden . In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern kann mit Geneh⸗

migung der Miniſterien des Innern und der Juſtiz auf Antrag des Bürger⸗


	Seite 144

